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Herrn
Präsidenten des Nationalrates

Parlament
1017 Wien

Die  Abgeordneten  zum  Nationalrat  Hoyos-Trauttmansdorff,  Kolleginnen  und  Kollegen
haben am 7. November 2024 unter der Nr. 62/J an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend „Wieso war ein Attaché der Islamischen Revolutionsgarde des Iran bei
der Parade des Bundesheeres?“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu 1 bis 3a und 6:

Auf Grund der Sanktionen der Europäischen Union, wurden die Verteidigungsattachés der
Russischen Föderation und Republik Belarus ab März 2022 suspendiert bzw. sukzessive aus
Österreich ausgewiesen und nicht mehr eingeladen.  Im Übrigen verweise ich auf meine
Ausführungen in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 59/J.

Zu 4:

Dazu verweise ich auf die nachstehende Übersicht:

Ägypten 1
Aserbaidschan 1
Belarus 1
Belgien 1
Bosnien und Herzegowina 1
Bulgarien 1
Burkina Faso 1
Chile 1
China 1
Deutschland 1
Finnland 1
Frankreich 2
Griechenland 1
Indien 1
Indonesien 1
Iran 1
Israel 1
Italien 2
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Japan 1
Jordanien 1
Kanada 1
Kolumbien 1
Korea 1
Kroatien 1
Lettland 1
Litauen 2
Mali 1
Montenegro 1
Namibia 1
Niederlande 2
Nigeria 1
Nordmazedonien 1
Oman 1
Pakistan 1
Polen 1
Rumänien 1
Russland 1
Sambia 1
Schweden 2
Schweiz 1
Senegal 1
Serbien 1
Slowakei 1
Slowenien 1
Spanien 2
Tanzania 1
Tunesien 1
Türkiye 1
Ukraine 3
Ungarn 2
Vereinigtes Königreich 1
Vereinigte Staaten von Amerika 2
Zypern 1

Zu 5 und 8 bis 9b:

Seit  dem Jahr 2004 ist  ein iranischer Verteidigungsattaché in Österreich akkreditiert.  Im
Rahmen  der  Akkreditierung  ersucht  das  Bundesministerium  für  Europäische  und
Internationale  Angelegenheiten  das  Bundesministerium  für  Landesverteidigung  um
Zustimmung oder Ablehnung des jeweiligen Kandidaten bzw. der Kandidatin. Im Fall des
in  Rede  stehenden  Verteidigungsattaché  wurde  die  entsprechende  Zustimmung  erteilt.
Darüber  hinaus  verweise  ich  auf  meine  Ausführungen  in  Beantwortung  der
parlamentarischen Anfrage Nr. 59/J.

Zu 7:

Nein,  es  wurden  keine  Angaben  zur  Zugehörigkeit  des  Vertreters  des  iranischen
Verteidigungsministeriums gemacht.
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Zu 7a:

Entfällt.

Mag. Klaudia Tanner
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